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Beat Strasser

Ich bin Inhaber einer GmbH. Durch
einen grossen Zusatzauftrag im letzten
Jahr wird mein Gewinn höher sein als
in den Jahren zuvor. Aber bereits für
dieses Jahr erwarte ich ein Ergebnis,
das dem der Vorjahre entspricht. Was
kann ich tun, um meinen Gewinn und
somit den Steuerbetrag in diesem Jahr
zu reduzieren?
Es gibt einige Möglichkeiten, das Ergeb-
nis hinsichtlich der Steuern zu optimie-
ren. Auf jeden Fall sollten Sie das maxi-
male, steuerlich zulässige Abschrei-
bungspotenzial nutzen. Überprüfen Sie,
obSie für alle Risiken ausreichend Rück-
stellungen gebildet haben. Denken Sie
daran, dassSie auf Waren ein Drittel des
Werts als Reserve bilden können und
auch für Debitoren eine pauschale Wert-
berichtigung möglich ist. Oft vergisst
man, dass bei Liegenschaften eine
Rückstellung für Grossreparaturen mög-
lich ist. Zudem könnten Sie sich einen
Bonus auszahlen und mit diesem einen
Einkauf in die Pensionskasse tätigen.

Ich besitze seit Jahren unversteuertes
Vermögen (Schwarzgeld) und möchte
dieses dem Steueramt melden. Wie
gehe ich vor?
Stellen Sie alle Belege zusammen und
richten Sie ein entsprechendes Schrei-
ben an die Steuerverwaltung (Nach- und
Strafsteuern). Die erstmalige Selbstan-
zeige einerSteuerhinterziehung führt zu
keiner Busse, wenn die Steuerverwal-
tung vor der Selbstanzeige noch keine
Kenntnis von der Hinterziehung hatte
und Sie die Steuerverwaltung bei der
Festsetzung der Nachsteuer vorbehalt-
los unterstützen. Die straflose Selbstan-
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zeige ist übrigens nur einmal im Leben
möglich. Bei jeder weiteren Anzeige
würde die Busse wie bisher ein Fünftel
der hinterzogenen Steuer betragen.

Wann ist ein Verein steuerpflichtig?
Vereine sind grundsätzlich immer steu-
erpflichtig. Allerdings wird ein Jahresge-
winn unter CHF 5000 und ein Vereins-
vermögen unter CHF 75000 nicht be-
steuert. Mitgliederbeiträge an die Ver-
eine werden nicht zum steuerbaren
Gewinn gezählt.

Kann der Beitrag an die Säule 3a im
Jahr der Pensionierung noch abgezo-
gen werden?
Ja. Die geleisteten 3a-Beiträge können
auch im Jahr, in dem die Pensionierung
erfolgt bis zum in der jeweiligen Steuer-
periode geltenden Maximalbetrag vom
Einkommen abgezogen werden. h




